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Antrag nach dem LIFG/UVwG/VIG

Sehr ████████ ███ █████

inIhrererstenEmailvom 09.01.2019baten Sieim Rahmen eines Antrages auf Akteneinsicht
nach dem Landesinformationsfreiheitsgesetzum die Zusendung einesGutachtens auf das
sich Herr Bürgermeister Locher ineinem Zeitungsartikelbeziehen soll.Der Zeitungsartikelist
zurKlarstellungdiesem Schreiben beigefügt.

Aus dem Artikelvom 08.01.2019istersichtlich,dass sichBürgermeisterLocher nichtauf ein
Gutachten oder Ähnliches bezieht.Es istformuliert:„Locher glaubt, dass sich keine
Auswirkungen auf das Grundwasser der Gemeinden Waibstadt und Neidensteinergeben“.
Der sich daran anfügende Satz erläutert auch warum, denn der ein Jahr dauernde
Pumpversuch seigenehmigt worden um die Auswirkungen erstmalszu Überprüfen.

Grundsätzlich istzu diesem Fallanzumerken, dass die Genehmigungsbehörde für den
Pumpversuch das Wasserrechtsamt des Rhein-Neckar-Kreises ist. Als Fachbehörde
überprüft das Wasserrechtsamt den Sachverhalt in enger Abstimmung mit der Gemeinde
und fälltdie Entscheidung über die Genehmigung. Fachliche Fragen sinddaher mit der
Fachbehörde abzustimmen.
Der Gemeinderat der Stadt Waibstadt hat diesem Pumpversuch in seiner Sitzung am
28.09.20]8 zugestimmt.Das notwendige formelleVerfahren wurde somiterfüllt.
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